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Bei Gehaltsabrechnungen Ihrer Arbeitnehmer können viele Probleme, und 
Komplikationen auftauchen. Es ist schwierig, bei der Flut ständig neuer Ge-
setze, Urteile und Richtlinien den Überblick zu behalten. 
 
Gerade steuerfreie bzw. pauschal versteuerte Zuwendungen an Arbeitnehmer 
werden im Rahmen der Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfung von den 
Prüfern sehr genau unter die Lupe genommen. 
 
Es gibt dennoch einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Mitarbeiter steuer- und 
abgabenfrei entlohnen können.  

 Wie und in welcher Höhe können Arbeitnehmern bei besonderen Anlässen 
Geschenke überreicht werden, ohne die Steuerfreiheit zu gefährden? 

 Unter welchen Voraussetzungen können Waren oder Dienstleistungen un-
entgeltlich an Arbeitnehmer überlassen werden? 

 Ist es möglich Arbeitnehmer Auslagenersatz zu erstatten? 
 Besteht die Möglichkeit bei Überstunden Steuern und Sozialbeiträge zu spa-
ren? 

 Können Minijobber zusätzliche Zuwendungen erhalten, ohne ihren Status zu 
gefährden? 

 Sie möchten Ihren Arbeitnehmer ein Darlehen gewähren – auch hier sind 
einige Voraussetzungen zu beachten! 

 Eine besonders gute Alternative zur monatlichen Zuwendung ist die Ausga-
be von Warengutscheinen an Arbeitnehmer. 

 Wie ist sichergestellt, dass Ihre Betriebsveranstaltung steuerfrei bleibt? 
Gerade jetzt in der Urlaubszeit können Sie Ihren Arbeitnehmer Erholungsbei-
hilfen gewähren. Über die Voraussetzungen informieren wir Sie gerne. 
 
Haben Sie noch Fragen, wünschen Sie weitere Informationen oder möchten 
einen Besprechungstermin mit uns vereinbaren? Bitte rufen Sie uns an. Dan-
ke!  
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